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Wie hälst du‘s  
mit dem Glauben?

VON  HARTMUT MERTEN

Lüneburg. „Der Religionsunter-
richt (RU) ist in den öffentlichen 
Schulen … ordentliches Lehr-
fach“, heißt es im Grundgesetz-
Artikel 7. Damit hat der christli-
che, wie grundsätzlich auch der 
jüdische und islamische Religi-
onsunterricht Verfassungsrang. 
Das Fach ist genauso verbindlich 
wie Deutsch oder Mathe und die 
Leistungen sind versetzungsre-
levant. Als „Ersatzfach“ für Schü-
ler, die aus Gewissensgründen 
nicht am Religionsunterricht 
(RU) teilnehmen wollen, gilt 
„Werte und Normen“.

Der Religionsunterricht ist 
einzurichten, wenn an einer 
Schule eine Lerngruppe von 
mindestens zwölf Schülern einer 
Konfession gebildet werden 
kann und eine geeignete Lehr-
kraft zur Verfügung steht. „Reli-
gion gehört zur Allgemeinbil-
dung und zur Persönlichkeitsbil-
dung“, heißt es auf den Internet-
seiten des Niedersächsischen 
Kultusministeriums. Die Landes-

regierung sehe es als ihre Ver-
pflichtung an, das grundgesetz-
lich verbriefte Recht auf konfes-
sionellen RU zu ermöglichen.

Im Niedersächsisch Schulge-
setz lautet der Bildungsauftrag: 
„Die Schule soll … die Persönlich-
keit der Schülerinnen und Schü-
ler auf der Grundlage des Chris-
tentums, des europäischen Hu-
manismus und der Ideen der li-
beralen, demokratischen und 

sozialen Freiheitsbewegungen 
weiterentwickeln.“ (§2NSchG) 
Damit ist keine religiöse Bevor-
mundung durch die Schule ge-
meint: „In Erziehung und Unter-
richt ist die Freiheit zum Beken-
nen religiöser und weltanschau-
licher Überzeugungen zu achten 
und auf die Empfindungen An-
dersdenkender Rücksicht zu 
nehmen.“ (§3NSchG)

 Was bedeutet der Bildungs-
auftrag auf Grundlage des christ-
lichen Glaubens? 

Zum Beispiel, dass der einzel-
ne Schüler unendlich wertvoll 
ist, unabhängig von seinen schu-
lischen Leistungen.

Der Religionsunterricht ist im Grundgsetz  
verankert, aber nicht  

jeder Schüler muss daran teilnehmen

Die ehrenamtliche  Kirchen-Redaktion der LZ geht der Frage nach, ob der Religionsunterricht in die Schulen gehört. Foto: Löding
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So ist es in anderen 
Ländern aus

China: Kein Religionsunter-

richt an staatlichen Schulen, 

Informationen über Religio-

nen werden in Zusammen-

hang mit Philosophie an den 

höheren Lehranstalten ver-

mittelt.

Frankreich: Grundsätzlich 

kein Religionsunterricht. 

Ausnahmen: Die Departe-

ments, die von 1871-1918 zu 

Elsass-Lothringen gehörten 

und deshalb nicht unter das 

Laizitätsgesetz von 1905 fal-

len.

Großbritannien: Grundsätz-

lich findet verpflichtender 

christlicher Religionsunter-

richt an staatlichen Schulen 

statt, der allerdings nicht 

konfessionell ausgerichtet 

ist.

Indonesien:  Religionsunter-

richt an staatlichen Schulen. 

Grundsätzlich soll jeder Gläu-

bige gemäß seiner Religion 

unterrichtet werden.

Lateinamerika: In Kuba ist 

Religionsunterricht grund-

sätzlich verboten. In Mexiko, 

Urugay, Argentinien,  Para-

guay und Ecuador gibt es 

keinen Religionsunterricht an 

staatlichen Schulen. In Brasi-

lien und Venezuela ist Religi-

onsunterricht erlaubt, findet 

aber praktisch nicht statt.

Luxemburg: Religionsunter-

richt wurde 2016/17 an den 

staatlichen Schulen abge-

schafft.

Österreich:  Der Religions-

unterricht  ist verpflichtend 

für alle SchülerInnen, die ei-

ner gesetzlich anerkannten 

Kirche oder Religionsgemein-

schaft angehören.

Schweiz: Unterschiedliche 

Regelungen in den einzelnen 

Kantons. Calvinistisch ge-

prägte Kantone haben kei-

nen Religionsunterricht an 

staatlichen Schulen, in den 

katholisch geprägten Kanto-

nen gibt es Religionsunter-

richt.

Türkei:  Islamischer Religi-

onsunterricht an den staatli-

chen Schulen

USA: kein Religionsunter-

richt an staatlichen Schulen. 

Recherche Melanie Töwe

Soll Religionsunterricht  
in der Schule einen Platz haben?

Nach den zutiefst unmenschli-
chen Erfahrungen des national-
sozialistischen Gewaltregimes 
erkannten unsere Grundgesetz-
geber die Glaubens-, Gewissens- 
und Bekenntnisfreiheit als un-
aufgebbare Haltung und schütz-
ten darum den Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen. 
Dieser Schutz ist und bleibt ein 
hohes Gut. Weitere Gründe für 
den RU sind für mich: 

Religionsmündigkeit: In gu-
tem RU werden wichtige Fragen 
des Lebens bearbeitet, z.B. gibt 
es einen Gott? Glauben Juden, 
Christen und Muslime an densel-
ben Gott? Wohin gehen wir, 
wenn wir sterben? Warum geht 
es nicht allen Menschen gleich 
gut? 

Dialogkompetenz: Die Bibel 
ist ein Buch mit Erfahrungen, die 
Menschen mit sich, mit anderen 
und mit Gott gemacht haben. Die 
Texte gilt es kennenzulernen 
und sich mit ihnen kritisch aus-
einanderzusetzen. Die Auseinan-
dersetzung mit christlicher Reli-
gion macht Kinder und Jugend-
liche religionssensibel und da-
durch dialogfähig in unserer 
religiös pluralen und zugleich 
stark säkularisierten Gesell-
schaft. 

Wertevermittlung: Im RU 
setzen sich die Schüler exempla-
risch mit ethischen Themen aus-

einander. Werte fallen nicht vom 
Himmel, sie müssen erarbeitet 
und begründet werden. 

Lebensklugheit: Effizienz 
und Optimierung sind längst 
zentrale Orientierungspunkte in 
Bildungsprozessen. Im RU er-
fährt man, dass es nicht immer 
nur ums Funktionieren geht. 
Scheitern, Umwege und Grenzen 
menschlicher Möglichkeiten ge-
hören zum Leben dazu. 

Der Glaube vermittelt Werte wie 
Dialogkompetenz und Lebensklugheit,  
sagt Befürworterin Dr. Barbara Hanusa

Dr. Barbara Hanusa, Schulpasto-

rin am Gymnasium Scharnebeck. 
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Religion ist Privatsache. Der 
Staat sichert uns Religionsfrei-
heit zu und verpflichtet sich 
selbst zu Neutralität in Bezug auf 
Religionsausübung und Weltan-
schauung. Eine noch weiterge-
hende Trennung von Staat und 
Religion ist geboten. Konfessio-
nell gebundener Religionsunter-
richt bedeutet eine einseitige Be-
einflussung und sollte deshalb an 
staatlichen Schulen nicht statt-
finden. Das sollten die Religions-
gemeinschaften außerhalb der 
Schule selbst übernehmen.

In der Schule sollte allgemei-
ne Wertebildung an die Stelle 
konfessioneller Werteerziehung 
treten. Das ist schon deshalb er-
forderlich, weil unsere Gesell-
schaft immer pluralistischer 
wird und auch der Anteil seiner 
nicht konfessionell gebundenen 
Mitglieder stetig steigt. Eine 
gute und sinnvolle Lebensfüh-

rung kann sowohl auf religiöse 
Überzeugungen als auch auf phi-
losophische und humanistische 
Grundlagen aufbauen. Ein säku-
larer für alle verpflichtender 
Ethikunterricht, in dem sich 
Schülerinnen und Schüler unab-
hängig von ihrer familiären Her-
kunft mit Fragen der Lebensge-
staltung, der Ethik, der Religion 
und Weltanschauung auseinan-
dersetzen, ist ein geeigneter 
schulischer Rahmen für die Wer-
tebildung. 

Er öffnet den Blick auf ganz 
unterschiedliche Weltsichten 
und zielt darauf ab, gegenseitige 
Toleranz auf der Basis universel-
ler Menschenrechte zu fördern. 
Davon würde auch die Gesell-
schaft als Ganzes profitieren, 
denn jedes Gemeinwesen ist da-
rauf angewiesen, sich einen Wer-
tekonsens zu erarbeiten, den alle 
seine Mitglieder teilen. 

Wenn es um die Religion geht, dann muss der 
Staat sich neutral verhalten,  

sagt Frank Giehring

Frank Giehring, Diplom-Pädago-

ge und Softwareentwickler. Foto: 

privat

KONTRA

Betroffene 
melden sich 

zu Wort 

Christine Füser, ehemalige 
Schülerin der Wilhelm Raabe-
Schule: „Ich habe im Religions-
unterricht wie in anderen Fä-
chern die Grundlagen kennenge-
lernt. Welche Religionen gibt es? 
Und wer glaubt an was? Jeder 
Schüler brachte seine individu-
elle subjektive Glaubenserfah-
rung aus seinem Zuhause mit 
und die war ziemlich einseitig. 
Daher fand ich den Religionsun-
terricht gut und wichtig, um über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu 
blicken und andere religiöse 
Sichtweisen kennen zu lernen. 
Im Nachhinein bewerte ich den 
Unterricht als sehr hilfreich.“

Christiane Pätz, Schulleiterin 
und Religionslehrerin der BBS3: 
„Warum soll der Reformations-
tag Feiertag werden? Neulich gab 
es doch erst die Forderung nach 
einem islamischen Feiertag. Und 
über beides wird gestritten. Wa-
rum eigentlich?“ Diese und auch 
ganz persönliche Fragen, wie die 
nach dem Tod und dem was da-
nach kommt, beschäftigt die Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen, die die Berufsbildenden 
Schulen besuchen. Der Religi-
onsunterricht bietet hier nicht 
nur ein Forum für Information, 
Diskussion und Meinungsbil-
dung, er ermöglicht unseren 
Schülerinnen und Schülern auch 
und vor allem Orientierung zu 
finden auf der Suche nach Ant-
worten auf ihre Fragen. Dies ge-
lingt häufig besonders dort, wo 
auch nicht christliche Schülerin-
nen und Schüler am Religions-
unterricht teilnehmen und im 
Unterricht unterschiedliche Re-
ligionen und Überzeugungen 
aufeinander treffen. Damit leis-
tet der Religionsunterricht einen 
wichtigen Beitrag für die Persön-
lichkeitsentwicklung und die 
Entwicklung beruflicher Hand-
lungskompetenzen: die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen 
finden religiöse Orientierung 
und entwickeln begründete 
Wertvorstellungen. Sie lernen, 
ihr Leben verantwortlich zu ge-
stalten und in wechselseitiger 
Anerkennung solidarisch zu han-
deln.“

Christiane Pätz ist Schulleiterin 

und Religionslehrerin der Berufs-

bildenden Schulen, BBS 3. Foto: 

privat

ZUGESPITZT

Einstein in Bestform

 Albert Einstein hält einen anspruchsvollen Vortrag über das 

Verhältnis von Raum und Zeit. Als er fertig ist, steht ein Zuhörer 

auf und widerspricht: „Was Sie hier ausgeführt haben, ist mir viel 

zu spekulativ. Wir sind doch nicht in der Kirche. Nach meinem ge-

sunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man se-

hen und überprüfen kann.“ Einstein lächelt und antwortet: „Dann 

kommen Sie doch bitte nach vorne und legen Ihren gesunden 

Menschenverstand hier auf den Tisch.  Quelle: Kalenderblatt

Sagenhaft 
ahnungslos

KOMMENTAR

Von Berend Haus

Die Menschen, die die 
nächste Erwachse-
nengeneration stellen 
werden, sind christ-

lich gesehen oft sagenhaft ah-
nungslos. Christliche Traditio-
nen, biblische Grundlagen oder 
eine reflektierte Kirchenzugehö-
rigkeit sind heute nur bei weni-
gen feststellbar, aber alle haben 
eine Meinung zu Religion. Des-
halb leidet das Fach zuweilen un-
ter der scheinbaren Beliebigkeit 
der vertretenen Ansichten und 
unter seinem Ruf als „Laberfach“. 
Da hilft nur Aufklärung durch 
sachliche Information: Kinder 
und Jugendliche haben in unse-
rer globalisierten Welt und an-
gesichts der multikulturellen 
und multireligiösen Lebenszu-
sammenhänge ein Recht auf re-
ligiöse Bildung.“ 

Berend Haus ist  Gymnasial-
lehrer für Religion und Franzö-
sisch

Der Blick über  
den Tellerrand

Christine Füser, ehemalige Schü-

lerin der Wilhelm Raabe-Schule. 
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